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Öffentliche Bekanntmachung 
der Ergebnisse der Wahl des Bürgermeisters am 
10. Mai 2026 in der Gemeinde Bärenstein 
 
Gesamtergebnis 
 

Zahl der Wahlberechtigten: 1797 
 

Zahl der Wählerinnen und Wähler: 646 
 
Zahl der ungültigen Stimmen: 22 
 
Zahl der gültigen Stimmen: 624 

 
1. Stimmen bei der oben bezeichneten Wahl 

(in der Reihenfolge der von ihnen erreichten Stimmenzahl) 
 
Wahlvor-  Bewerberinnen und Bewerber  gültige 
schläge der Wahlvorschläge und ggf. Stimmen 
 andere Personen  
 (Familienname, Vorname, Beruf oder  
 Stand, PLZ, Wohnort)  
 
Wagner Wagner, Silvio, Bürgermeister,  
 09471 Bärenstein 613 
 
andere 
Personen Bau, Simone, 09471 Bärenstein 4 
 Engert, Dan, 09471 Bärenstein 2 
 Feist, Dennis, 09471 Bärenstein 1
 Kreil, Steffen, 09471 Bärenstein 1 
 Neubert, Thomas, 09471 Bärenstein 1 
 Schmiedel, Isabelle, 09471 Bärenstein 1 
 Thumm, Thomas, 08340 Schwarzen- 1 
                                              berg/Erzgeb. 
 
2. Damit wird festgestellt, dass Wagner, Silvio 

mit 613 gültigen Stimmen mehr als die 

Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten 
hat und damit zum Bürgermeister gewählt 
ist. 

3. Rechtlicher Hinweis:  

Jeder Wahlberechtigte, jeder Bewerber und 
jede Person, auf die bei der Wahl Stimmen 
entfallen sind, kann gemäß § 54 
SächsKomWO i.V.m. § 25 KomWG 
innerhalb zwei Wochen nach der 
öffentlichen Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses unter Angabe des 
Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde 
Landratsamt Erzgebirgskreis, Paulus-
Jensius-Straße 24, 09456 Annaberg-
Buchholz, Einspruch erheben.  

Der Einspruch eines Einsprechenden, der 
nicht die Verletzung seiner Rechte geltend 
macht, ist nur zulässig, wenn ihm 0,1 
Prozent der Wahlberechtigten, mindestens 
jedoch zwei Wahlberechtigte, bei mehr als 
10.000 Wahlberechtigten mindestens zehn 
Wahlberechtigte beitreten.  

Nach Ablauf der genannten Frist können 
weitere Einspruchsgründe nicht mehr 
geltend gemacht werden. 

Das Ergebnis wurde in der Sitzung des Gemeinde-
wahlausschusses Bärenstein am 11. Mai 2026, in 
Bärenstein festgestellt. 

Bärenstein, 12. Mai 2026 

 

Jens Schmiedel 
Vorsitzender Gemeindewahlausschuss 
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Öffentliche Bekanntmachung der 
Jagdgenossenschaft Bärenstein 
 
Beschlüsse der Jagdgenossenschafts-
versammlung vom 28.04.2026 
 

1. Die Jagdgenossenschaftsversammlung 
hat den Jahresabschluss des Jagdjahres 
2025/2026 festgestellt. Der 
Notjagdvorstand wurde für das 
vorgenannte Jahr entlastet. 

2. Die Jagdgenossenschaftsversammlung 
hat den Haushaltsplan für das Jagdjahr 
2026/2027 beschlossen.  

3. Die Jagdgenossenschaftsversammlung 
hat beschlossen, einen Teilbetrag des 
Reinertrages in Höhe von etwa 200 Euro für 
die Anbringung von Wildwarnreflektoren an 
der B95 (Abschnitt Richterstraße – 
Parkplatz an der B95) einzusetzen. Der 
verbleibende Betrag wird der Rücklage 
zugeführt. 
 

Hinweis: 
Gemäß § 10 Absatz 3 BJagdG kann jeder 
Jagdgenosse, der dem Beschluss nicht 
zugestimmt hat, die Auszahlung seines Anteils 
verlangen. Der Anspruch erlischt, wenn er nicht 
binnen einem Monat nach der Bekanntmachung 
der Beschlussfassung schriftlich oder mündlich zu 
Protokoll des Jagdvorstandes geltend gemacht 
wird. 

 

Silvio Wagner 
Bürgermeister der Gemeinde Bärenstein 
als Notjagdvorstand der Jagdgenossenschaft 
Bärenstein 


